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Landkreis Bautzen 
 

1. Satzung zur Änderung  
der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die 

Inanspruchnahme von Leistungen des Feuerwehrtechnischen 
Zentrums des Landkreises Bautzen mit den Standorten Kamenz 

und Bischofswerda 
(Gebührensatzung FTZ - GebSFTZ) 

 
1. Wustawki k změnje 

wustawkow wo popłatkach za wužiwanje posłužbow 
wokrjesneho wohnjowoborno-techniskeho centra ze stejišćomaj 

Budyšin w Kamjencu a Biskopicach 
( popłatkowe wustawki FTZ – GebSFTZ ) 

 
Der Kreistag des Landkreises Bautzen hat auf der Grundlage des § 7 Abs. 3 des 
Gesetzes zur Neuordnung des Brandschutzes, Rettungsdienstes und 
Katastrophenschutzes im Freistaat Sachsen (SächsBRKG) vom 24. Juni 2004 
(SächsGVBl. S. 245) sowie der §§ 1, 2, 9 ff des Sächsischen 
Kommunalabgabengesetzes (SächsKAG) in der Fassung vom 26. August 2004 
(SächsGVBl. S. 418, 2005 S. 306) folgende Satzung beschlossen: 
 
 

§ 1 
 

Änderung der Satzung 
 
Die Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Inanspruchnahme von 
Leistungen des Feuerwehrtechnischen Zentrums des Landkreises Bautzen mit den 
Standorten Kamenz und Bischofswerda (Gebührensatzung FTZ – GebSFTZ) vom 
01. Januar 2009 wird wie folgt geändert: 
 
1. Es wird  § 3 Leistungsort eingefügt: 

 
(1) Leistungsort ist grundsätzlich das Feuerwehrtechnische Zentrum des 

Landkreises Bautzen mit dem Standort Kamenz, Güterbahnhofstraße 17, 
01917 Kamenz und mit dem Standort Bischofswerda, Am Stadtgut 2, 01877 
Bischofswerda. 

 
(2) Abweichend vom Absatz 1 können auf Anforderung ausgewählte Leistungen 

gemäß Teil I Atemschutz am Ort der Einsatzstelle oder in den 
Feuerwehrhäusern erbracht werden. 

 
2. § 3 Gebührenschuldner wird § 4. 

 
3. § 4 Entstehung der Gebühren, Gebührenbescheid, Fälligkeit wird § 5. 

 
4. § 5 In-Kraft-Treten und Außer-Kraft-Treten wird § 6. 
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5. Das Leistungsverzeichnis zur Gebührensatzung FTZ wird bei Gebühr pro Stück 
geändert und um die Spalte gemäß § 3 Abs. 2 ergänzt.  

 
 

§ 2 
 

In-Kraft-Treten 
 

Die Änderungssatzung tritt mit dem Tage Ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
Bautzen, den 27.04.2010 
 
 
 
 
Michael Harig       (Dienstsiegel) 
Landrat 
 
 
Anlage  
Leistungsverzeichnis 
 
 
 
Hinweis nach § 3 Abs. 5 der Landkreisordnung für den Freistaat Sachsen 
(SächsLKrO): 
 
Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften zustande 
gekommen sind, gelten ein Jahr nach ihrer Bekanntmachung als von Anfang an 
gültig zustande gekommen. 
Dies gilt nicht, wenn 
 
1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist, 
2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, die Genehmigung oder die 

Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, 
3. der Landrat dem Beschluss nach § 48 Abs. 2 wegen Gesetzwidrigkeit 

widersprochen hat, 
4. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist 

a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat  
oder 
b) die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber dem 
Landkreis unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen 
soll, schriftlich geltend gemacht worden ist. 

 
Ist eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 3 oder 4 geltend gemacht worden, so kann auch 
nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend 
machen. Die Sätze 1 bis 3 sind nur anzuwenden, wenn bei der Bekanntmachung der 
Satzung auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung von 
Verfahrens- oder Formvorschriften und die Rechtsfolgen hingewiesen worden ist. 
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Anlage  
 
 
 

 
 
 

LEISTUNGSVERZEICHNIS 
 
 

zur 
 
 

Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Inanspruchnahme von 
Leistungen des Feuerwehrtechnischen Zentrums des Landkreises Bautzen mit 

den Standorten Kamenz und Bischofswerda: 
 
 
 

 
Inhalt:   Teil I  Atemschutz 
 
   Teil II   Atemschutzübungsanlage 
 
   Teil III  Schlauchpflege 
 
   Teil IV  sonstige Geräte und Ausrüstungen 
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